
3. Abgeordneter
Jan van
Aken
(DIE LINKE.)

In welcher Höhe hat die Bundesregierung
im Jahr 2014 Einzelausfuhrgenehmigungen
für Rüstungsexporte in die MENA-Staaten
(MENA – Middle East & North Africa) erteilt
(bitte nach Ländern aufschlüsseln und unter je-
weiliger Angabe der Ausfuhrlisten (AL)-Posi-
tion, Bezeichnung, Stückzahl und Wert des
Rüstungsgutes bzw. der Rüstungsgüter) (so-
fern eine endgültige Auswertung noch nicht er-
folgt ist, bitte Angabe der vorläufigen Zahlen)?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Zypries
vom 3. Februar 2015

Es liegen zurzeit noch keine endgültigen Zahlen vor, die derzeit vor-
liegenden Zahlen können sich durch Fehlerkorrekturen, Änderungs-
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anforderungen der Antragsteller und Nachmeldungen noch verän-
dern.

Die Bundesregierung betrachtet bei der Beantwortung dieser Frage
folgende Länder und Gebiete als zur MENA-Region gehörig: Ägyp-
ten, Algerien, Bahrain, Irak, Iran, Israel, Jemen, Jordanien, Katar,
Kuwait, Libanon, Libyen, Marokko, Mauretanien, Oman, Palästi-
nensische Gebiete, Saudi-Arabien, Syrien, Tunesien und die Verei-
nigten Arabischen Emirate.
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4. Abgeordnete
Katja
Keul
(BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN)

Welche Genehmigungen nach dem Kriegswaf-
fenkontrollgesetz wurden im Jahr 2013 erteilt,
die nicht aus dem Rüstungsexportbericht für
das Jahr 2013 hervorgehen (bitte tabellarisch
nach Genehmigungsart, Wehrmaterial und Be-
stimmungsland angeben), und wird die Bun-
desregierung im Hinblick auf das Urteil des
Bundesverfassungsgerichts vom 21. Oktober
2014 solche abschließenden Genehmigungen
künftig in den Exportbericht aufnehmen?

Antwort der Parlamentarischen Staatssekretärin Brigitte Zypries
vom 3. Februar 2015

Für Güter, die sowohl von der Kriegswaffenliste i. V. m. dem Gesetz
über die Kontrolle von Kriegswaffen (KrWaffKontrG) als auch von
Teil I Abschnitt A der Ausfuhrliste i. V. m. der Außenwirtschaftsver-
ordnung erfasst sind, bedarf es generell neben der Genehmigung
nach dem KrWaffKontrG zusätzlich einer außenwirtschaftsrechtli-
chen Ausfuhr- bzw. Verbringungsgenehmigung nach dem Außen-
wirtschaftsgesetz (AWG). Der Rüstungsexportbericht 2013 enthält
wie alle Rüstungsexportberichte der Bundesregierung zuvor nur An-
gaben zu erteilten außenwirtschaftsrechtlichen Genehmigungen und
keine zu Genehmigungen nach dem KrWaffKontrG. Da alle von
der Kriegswaffenliste erfassten Güter auch in Teil I Abschnitt A der
Ausfuhrliste aufgeführt sind, ist eine vollständige Auflistung aller
nach dem KrWaffKontrG genehmigten Kriegswaffenausfuhren ge-
währleistet. Die Genehmigungen nach dem AWG werden allerdings
statistisch zu einem späteren Zeitpunkt erfasst als die entsprechende
Genehmigung nach dem KrWaffKontrG. Das kann dazu führen,

Deutscher Bundestag – 18. WahlperiodeDrucksache 18/4044 – 8 –


